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LETZTE CHANCE FÜR KINDEREINBÜRGERUNG

Aufgrund des neuen Kindesrechts, das am 1. Januar
1978 in Kraft getreten ist, konnten Kinder eines
ausländischen Vaters und einer schweizerischen Mutter

unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb
eines Jahres die Anerkennung als Schweizer Bürger
beantragen. In der Folge entstanden aber inbezug auf
die Auslegung dieses Gesetzes Meinungsverschiedenheiten,

die schliesslich vom Bundesgericht entschieden
werden mussten.

Dadurch kam nachträglich eine ganze Zahl von Kindern
zusätzlich in den Genuss der neuen Regelung. Um

diesen (sowie jenen Kindern, deren Gesuch aufgrund
der engeren Auslegung des Gesetzes früher bereits
abgelehnt wurde) auch noch Gelegenheit zu geben,
die Anerkennung als Schweizer Bürger zu beantragen,
hat der Bundesrat die Frist bis zum

30. April 1981

verlängert. Voraussetzung ist
- dass das Kind am 1. Januar 1978 das 22. Altersjahr

noch nicht vollendet hat (nach 1978 geborene
Kinder einer schweizerischen Mutter werden mit

der Geburt Schweizer Bürger)
- dass die Eltern zur Zeit der Geburt Wohnsitz in

der Schweiz hatten
- und dass die Mutter entweder gebürtige Schweizerin

ist, das Schweizer Bürgerrecht durch die "erleichterte
Einbürgerung" erlangt hat oder als Kind in

die Einbürgerung eines Elternteils einbezogen
wurde. Ausgenommen bleiben weiterhin jene Mütter,
die auf ordentlichem Weg individuell oder durch
Heirat eingebürgert wurden.

*******
Ueber den Vorstoss des Schweizer-Vereins in Liechtenstein,
dass, wenn ein Kind einer Familie die Voraussetzungen zur
Erlangung des Schweizer Bürgerrechts erfüllt, automatisch
auch die andern Kinder dieser Familie das Schweizer Bürgerrecht

erhalten sollten, ist noch nicht entschieden worden.
Dieser Vorstoss wurde seinerzeit gemacht, um die Einheit
der Familie zu wahren.
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